
Wegen Fahrerflucht angeklagt:
Freispruch für 25-Jährigen

Der Mann soll einen Fußgänger angefahren haben – Ex-Freundin entlastet Angeklagten

fallort. Darauf war ein grauer
Volkswagen mit einer kaputten
Windschutzscheibe zu sehen.
Aufgenommen wurde auch, dass
sich im Wagen diverse persönli-
che Gegenstände befunden ha-
ben.
Den Polizisten zufolge war der

Unfallwagen abgeschlossen.
Nach einerHalterabfrage klingel-
ten sie bei der damaligen Freun-
din des Angeklagten. „Sie war
verwundertundkonnteunsnicht
sagen, wo sich ihr Freund auf-
hält“, so ein 33-jähriger Polizist.
Die Beamten nahmen den Zweit-
schlüssel desWagens. ImAuto lag
die Geldbörse mit dem Personal-
ausweis des Angeklagten.
Einlassenwollte sich derAnge-

klagte vor Gericht zum Tatvor-
wurf nicht, das ließ er über seinen
Anwalt mitteilen. Nur zu seinen
persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen machte er
Angaben. Er sei nicht verheiratet,
habe keine Kinder. Er habe einen
Realschulabschluss und eine
Ausbildung als Garten- und
Landschaftsbauer. Aktuell sei er
arbeitslos und seine Eltern wür-
den ihn finanzieren. Probleme
mit Alkohol oder Betäubungs-
mitteln gebe es nicht. Allerdings
gibt es vierEintragungen imBun-

deszentralregister. Denn Wolfs-
burger wurde schon mehrfach
ohne Führerschein am Steuer er-
wischt.

Aussage der Ex-Freundin
sorgt für Verwunderung
Die heutige Ex-Freundin des An-
geklagten sorgte durch ihre Aus-
sage vor Gericht für Verwunde-
rung bei Richter und Staatsan-
wältin. Denn gegenüber der Poli-
zei hatte sie zweimal ausgesagt,
dass sie vor dem Unfall mit dem
Angeklagten alleine in ihrer
Wohnunggewesensei.Dort seien
auch die Autoschlüssel für den
Wagen gewesen, mit dem später
der Unfall verursacht wurde. Im
Amtsgericht Wolfsburg erzählte
die 24-Jährige jedoch, dass sie
schlafen gegangen sei und dann
Geräusche in der Wohnung ge-
hört habe. „Das waren vermut-
lich Kumpels vonmeinem dama-
ligen Freund, daher hätte jeder
das Auto nehmen können“, so die
junge Frau, die inzwischen wie-
der bei ihren Eltern in Triangel
wohnt.
Der Geschädigte sagte an die-

sem Tag nicht vor Gericht aus.
Noch im Krankenwagen hab er
vom Unfall berichtet, bei der Be-
fragung durch die Polizei konnte

er sich jedoch nicht mehr an den
Unfall erinnern.AlsZeugewurde
derGeschädigtedeshalbnicht ge-
laden.
Nach der Beweisaufnahme

stand für die Staatsanwältin fest,
dass der Angeklagte eine Fahrer-
flucht begangen habe. Ihre Be-
gründung: Die Zeugen hätten
einen jungen Mann beschrieben,
der auchZugangzumPkwgehabt
habe. „Heute gab die Zeugin
plötzlichetwasanderes an.Das ist
eine schlichte Lüge. Damit wollte
sie denAngeklagten schützen“, so
die Staatsanwältin. Dass der An-
geklagte vom Unfallort wegge-
laufen sei, „zeigt eine besondere
Rücksichtslosigkeit“. Die Staats-
anwältin forderte daher 160 Ta-
gessätze zu 15 Euro, also eine Ge-
samtstrafe von 2.400 Euro.
Für den Verteidiger ergaben

die Zeugenaussagen „kein stim-
miges Bild“, es würden nur Indi-

zien vorliegen, sonst nichts. „Nie-
mand hat meinenMandanten als
Fahrer erkannt. Daher beantrage
ich Freispruch“, betonte der Ver-
teidiger.

Indizien reichen nicht
für ein Verurteilung
Das Gericht sprach den Ange-
klagten frei. In seiner Urteilsbe-
gründung betonte der Richter al-
lerdings, dass er die Ansicht der
Staatsanwaltschaft nachvollzie-
hen könne, auch bei ihm gebe es
Zweifel an der Aussage der Ex-
Freundin. In Richtung der An-
klagebank äußerte er: „Die Moti-
ve der Zeugin kenne ich nicht,
aber sie haben großes Glück ge-
habt.“ Das Gericht könne auf-
grund der Indizien nicht nach-
weisen, dass der Angeklagte der
Fahrer war. Auch die persönli-
chen Sachen imAutowürden da-
für nicht ausreichen.

Amtsgericht Wolfsburg: Ein 25-Jähriger musste sich unter anderem wegen Fahrerflucht verantworten. FOTO: ANN KATHRIN WUCHERPFENNIG

Wolfsburg.Unbeleuchtete Straße
und Platzregen: Bei diesen
schlechten Sichtverhältnissen
soll ein 25-jähriger Wolfsburger
einen Fußgänger in Vorsfelde an-
gefahren haben und dann ge-
flüchtet sein.DerUnfall ereignete
sich am28. Juli 2024 um1.57Uhr
auf dem Mühlenweg. Die Staats-
anwaltschaft klagte den jungen
Mann wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung, unterlassenerHil-
feleistung, Unfallflucht und Fah-
ren ohne Führerschein an. Vor
dem Amtsgericht sagte er nicht
aus. Sein Strafverteidiger plädier-
te auf Freispruch.Aufgrund einer
Zeugenaussage folgte der Richter
diesem Antrag.
Von einemAufprall und einem

Schrei, den sie gehört habe, be-
richtete eine Studentin aus Göt-
tingen, die am Unfalltag auf dem
Mühlenweg fuhr, und als Zeugin
geladen war. Sie habe den Unfall
aus den Augenwinkeln gesehen.
DerZusammenstoß sei neben ihr
auf der anderen Fahrspur pas-
siert. Die Zeugin sagte: „DerWa-
gen vor mir hatte Warnblinker
an. Vermutlich wegen des Fuß-
gängers, der auf der anderen Stra-
ßenseite lief. Ich bin auch lang-
sam gefahren.“
Laut der Anklageschrift der

Staatsanwaltschaft Braunschweig
habe der Angeklagte das Tempo
seines Fahrzeuges nicht ange-
passt und den Fußgänger überse-
hen. Der Geschädigte schlug auf
die Windschutzscheibe auf. Da-
bei erlitt er unter anderem eine
Prellung imGesicht und eineGe-
hirnerschütterung. Der Mann
wurde im Klinikum Wolfsburg
behandelt, er war rund eine Wo-
che arbeitsunfähig.

So beschreiben die
Zeugen den Flüchtigen
Polizisten fertigten eine Skizze
vom Unfallort an. Demnach sei
derUnfall inderKurvebeimPen-
ny-Markt passiert. Ein 31-jähri-
ger Polizist erinnerte sich an den
Platzregen und die unbeleuchtete
Straße. „Ichdachte beimAnkom-
men: So wie das Fahrzeug aus-
sieht, muss der Mensch schwer
verletzt sein.“
Ein Ersthelfer berichtete, dass

ihmeinePerson entgegengekom-
men sei. Laut dem 35-Jährigen
war die Person zwischen 20 und
30 Jahre und größer als 1,80 Me-
ter. Die Studentin sprach von
einer „sportlichen Person mit
männlicher Statur“, die davonge-
rannt sei.
ImGerichtsaal zeigte der Rich-

ter die Fotoaufnahmen vom Un-
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